[bookmark: _Hlk81484821]Anhang 31

[bookmark: _Hlk81484834][image: DG Wappen 4c]










ERKLÄRUNG ÜBER DIE ÜBEREINSTIMMUNG VON 
HANDLUNGEN ODER ARBEITEN 
MIT DEM RAUMORDNUNGS- UND STÄDTEBAURECHT

Die Regierung,

Aufgrund des Gesetzbuches über die räumliche Entwicklung (im Folgenden Gesetzbuch genannt);

Aufgrund des Buches I des Umweltgesetzbuches;

In Erwägung, dass auf der Grundlage der konformen Dekrete der Wallonischen Region vom 06/05/2019 und der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 29/04/2019, die Kompetenz in Bezug auf die Raumordnung auf die Deutschsprachige Gemeinschaft am 01/01/2020 übertragen wurde;

In Erwägung, dass die Anfrage folgendes Gut betrifft: 
ein Gut gelegen in <...>
Katasterangaben: <...> Gemarkung <...> Flur <...> Nr. <...>
Betreffend <...>; 

[bookmark: _Hlk80179126][bookmark: _Hlk81995524]In Erwägung, dass der Antrag auf Überprüfung der Übereinstimmung mit dem Raumordnungs- und Städtebaurecht in Anwendung des Artikels D.VII 1ter des Gesetzbuches bei der zuständigen Behörde am <Datum> eingereicht worden ist;

In Erwägung, dass am <Datum> ein Hinterlegungsbescheid gemäß Artikel D.IV.32 ausgestellt wurde;

In Erwägung, dass sich das Gut in der/den folgende(n) Zonen der koordinierten Sektorenpläne der Deutschsprachigen Gemeinschaft <...> befindet; 

[bookmark: _Hlk80179397]In Erwägung, dass sich dieses Gut ebenfalls:
· <...>
· <...>
· <...>

befindet;

In Anbetracht, dass die folgenden Unterlagen eingereicht worden sind:
· <...>
· <...>
· <...>

In Anbetracht, 
· dass keine Kontrolle vor Ort durchgeführt wurde;  
· dass eine Kontrolle vor Ort am ..... durchgeführt wurde;

(1) In Anbetracht, dass die Überstimmung mit dem Raumordnungs- und Städtebaurecht der am ...... [Datum] durch den Antragsteller dargestellten tatsächlich vorhandenen Situation durch die Regierung bescheinigt werden kann: 

(1) Da die aufgeführten Handlungen oder Arbeiten mit dem Raumordnungs- und Städtebaurecht übereinstimmen, da <...>.

(1) Da die aufgeführten Handlungen oder Arbeiten mit dem Raumordnungs- und Städtebaurecht übereinstimmen, da sie unter die Anwendung der in Artikel D.VII.1bis erwähnten Vermutung fallen, da  <...>.

(1) In Anbetracht, dass die Überstimmung mit dem Raumordnungs- und Städtebaurecht durch die Regierung nicht bescheinigt werden kann: 

(1) Da bestimmte Handlungen oder Arbeiten nicht mit dem Raumordnungs- und Städtebaurecht übereinstimmen und mittels eines neuen Antrags genehmigt werden müssen.
Die Regierung setzt eine Frist von <...> (mindestens drei Monaten und höchstens zwei Jahren) für den Erhalt einer Genehmigung fest.

Für folgende Handlungen ist eine Städtebaugenehmigung zu beantragen:
· <...>
· <...>
· <...>
Die vorliegende Erklärung gilt als vorherige Mahnung gemäß Artikel D.VII.4.


(1) Da bestimmte Handlungen oder Arbeiten nicht mit dem Raumordnungs- und Städtebaurecht übereinstimmen und nicht genehmigt werden können.
Die Regierung legt eine Frist von <...> (mindestens drei Monaten und höchstens zwei Jahren) für die Anpassung an die geltenden Vorschriften und Genehmigungen fest.

Folgende Handlungen gilt es durchzuführen:
· <...>
· <...>
· <...>
Die vorliegende Erklärung gilt als vorherige Mahnung gemäß Artikel D.VII.4.


(1) In Anbetracht, dass die im Antrag übermittelten Informationen es nicht erlauben, die Erklärung über die Übereinstimmung mit dem Raumordnungs- und Städtebaurecht auszustellen, daher müssen folgende Informationen und Unterlagen nachgereicht werden:
· <...>
· <...>
· <...>
Nach Ausstellung des Hinterlegungsbescheids zum Erhalt dieser Unterlagen gilt eine neue Bearbeitungsfrist von 75 Tagen.


Aus den vorerwähnten Gründen,


B E S C H L I E ẞ T:


[bookmark: _Hlk74837036][bookmark: _Hlk83829428]Artikel 1: Die von dem Antragsteller angefragte Erklärung über die Übereinstimmung mit dem Raumordnungs- und Städtebaurecht wird <erteilt / verweigert.>


Artikel 2 : Eine Ausfertigung der vorliegenden Erklärung wird dem Antragsteller und dem Gemeindekollegium der Gemeinde übermittelt.
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Eupen, den .............................................


Die Regierung



DATENSCHUTZ
Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft bzw. die zuständige Gemeinde sind gemeinsam verantwortliche Verarbeiter Ihrer Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU) Nr. 2016/679 vom 27. April 2016 und den entsprechenden Ausführungsbestimmungen. Ihre Persönlichkeitsrechte erfahren daher eine besondere Beachtung. Weiterführende Informationen zur Wahrung Ihrer Rechte finden Sie unter www.ostbelgienlive.be/datenschutz bzw. auf der Seite mit der Datenschutzerklärung der Gemeinde. Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten des Ministeriums, Herrn Wilfried Heyen, unter datenschutz@dgov.be. Den Kontakt des Datenschutzbeauftragten der Gemeinde entnehmen Sie bitte deren Datenschutzerklärung.

In Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften in Sachen Datenschutz und mit dem Gesetzbuch über die räumliche Entwicklung (GRE) werden die mitgeteilten personenbezogenen Daten von dem zuständigen Fachbereich des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft (wenn der Antrag bei der Regierung eingereicht wird) bzw. von der Gemeinde (wenn der Antrag bei einer Gemeinde eingereicht wird) ausschließlich zu Zwecken der Bearbeitung Ihrer Akte benutzt.
Diese Daten werden nur den im GRE, insbesondere in dessen Buch IV genannten Behörden, Instanzen, Ausschüssen, Kommissionen und Dienststellen mitgeteilt. Die Deutschsprachige Gemeinschaft bzw. die Gemeinde kann Ihre personenbezogenen Daten ebenfalls Dritte mitteilen, wenn die Gesetze sie dazu verpflichten, oder wenn die Deutschsprachige Gemeinschaft bzw. die Gemeinde in gutem Glauben der Ansicht ist, dass die Weitergabe sinnvoll ist, um ein gesetzlichen Verfahren einzuhalten, oder im Rahmen eines Gerichtsverfahrens.

Diese Daten werden weder verkauft noch für Marketingzwecke benutzt.

Sie werden so lange aufbewahrt, wie die Städtebaugenehmigung oder -bescheinigung gültig ist. Hinsichtlich der nicht mehr gültigen Städtebaugenehmigungen oder -bescheinigungen werden die elektronischen Daten in einer minimierten Form aufbewahrt, die es der Deutschsprachigen Gemeinschaft bzw. der Gemeinde ermöglicht, zu wissen, ob Ihnen eine Städtebaugenehmigung oder -bescheinigung gewährt worden ist, und ob sie noch gültig bzw. ungültig ist.

Wenn einer Reaktion der Deutschsprachigen Gemeinschaft (wenn Ihr Antrag bei der Regierung eingereicht wurde) oder der Gemeinde (wenn ihr Antrag bei der Gemeinde eingereicht wurde) innerhalb eines Monats nach Ihrem Antrag auf Auskunft oder Berichtigung ausbleibt, können Sie bei der Datenschutzbehörde eine Beschwerde einreichen, entweder auf deren Website: https://www.datenschutzbehorde.be, per Post: Datenschutzbehörde, 35 Rue de la Presse – 1000 Bruxelles oder per E-Mail: contact@apd-gba.be.
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